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Regeste

Strafverfahren; Vermögensbeschlagnahmung | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Gegenstand des angefochtenen Entscheides bilden die beiden Verfügungen vom 14. Januar
2015 betreffend Grundbuch- und Kontensperre. Streitig sind strafprozessuale
Vermögensbeschlagnahmen. Es droht damit ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im
Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ( BGE 128 I 129 E. 1 S. 131 sowie ständige Praxis; vgl.
auch Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001
S. 4334). Auch die übrigen Sachurteilserfordernisse von Art. 78 ff. BGG sind erfüllt und
geben zu keinen Vorbemerkungen Anlass. Was die Kognition des Bundesgerichtes betrifft,
ist Art. 98 BGG auf strafprozessuale Zwangsmassnahmen nicht anwendbar ( BGE 140 IV
57 E. 2.2 S. 60; 138 IV 186 E. 1.2 S. 189; 137 IV 122 E. 2 S. 125, 340 E. 2.4 S. 346).

E. 2
Im angefochtenen Entscheid wird festgestellt, dass die Verfügungen der Staatsanwaltschaft
vom 14. Januar 2015 nicht ausreichend begründet gewesen seien. Dieser Mangel sei jedoch
im kantonalen Beschwerdeverfahren "geheilt" worden. In ihrer Stellungnahme vom 4.
Februar 2015 habe die Staatsanwaltschaft präzisiert, dass mittels der verfügten Grundbuch-
und der Kontensperre eine Einziehungs- bzw. Restitutionsbeschlagnahme (im Sinne von
Art. 263 Abs. 1 lit. c und d StPO ) erfolge. Auch die "Kausalität zwischen den in Frage
stehenden Delikten (Konkursdelikte) und den Beschlagnahmeobjekten" werde summarisch
dargelegt.

E. 2.1
Die Beschwerdeführerin sei verdächtig, Konkursdelikte verübt zu haben. Dem
Beschwerdeführer würden Konkursdelikte, die Widerhandlung gegen das AHVG und
Geldwäscherei vorgeworfen. Was die beschlagnahmte Liegenschaft betrifft, bestünden
Anhaltspunkte, dass sie (zumindest teilweise) durch eine Straftat "erlangt" worden sei. Da
auch die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen der Zwangsmassnahme erfüllt seien, dürfe
die Liegenschaft "im Hinblick auf eine Einziehung beschlagnahmt" werden. Eine
Restitutionsbeschlagnahme falle hingegen ausser Betracht, da es sich bei der Liegenschaft
um ein "echtes Surrogat" von Deliktserlös handle.

E. 2.2
Was die verfügte Kontosperre betrifft, verweist die Vorinstanz auf die Stellungnahme vom
4. Februar 2015 der Staatsanwaltschaft im kantonalen Beschwerdeverfahren: "Die
Staatsanwältin führt in ihrer Stellungnahme vom 4. Februar 2015 aus, dass auf dem



Lohnsparkonto (...) der Beschwerdeführer (...) am 29. November 2013 Beträge von
insgesamt Fr. 452'000.-- ab den Hypothekarkonten (...), lautend auf die Beschwerdeführer
und deren Tochter (...), einbezahlt worden seien. Die Hypotheken würden drei
Liegenschaften betreffen, welche die Tochter im Jahr 2009 erworben habe. Gemäss
Kreditverträgen (...) würden die Zinsen und Amortisationen dieser Hypothekarkredite dem
beschlagnahmten Konto der Beschwerdeführer belastet. Von der Gesamtsumme von Fr.
452'000.-- sei zur Ablösung der Kredite (...) am 29. November 2013 nur ein Betrag von Fr.
315'025.25 verwendet worden. Es könne folglich davon ausgegangen werden, dass der
Differenzbetrag von rund Fr. 100'000.-- schon vorher durch die Beschwerdeführer
amortisiert worden sei, u.a. mit einem Teil des Betrages von Fr. 120'000.--, welcher der
Beschwerdeführer am 14. Mai 2012 in bar ab seinem Konto" bei einer anderen Bank
"bezogen habe. Auf diesem Konto (...) sei am 8. Mai 2012 eine angebliche
Gewinnauszahlung" einer Gesellschaft der Beschwerdeführer "für das Jahr 2011 von Fr.
150'000.-- ab" einem Konto der Gesellschaft "eingegangen. Diese Schlussfolgerung dränge
sich umso mehr auf, als am 9. August 2013 auf allen Liegenschaften ein
Nutzniessungsrecht zu Gunsten der Beschwerdeführer errichtet worden sei. Zudem sei
ersichtlich, dass alle Einnahmen aus der Vermietung dieser Liegenschaften auf das
beschlagnahmte Lohnsparkonto (...) der Beschwerdeführer fliessen würden". Dazu erwägt
die Vorinstanz Folgendes: "Vor dem Hintergrund der hiervor dargelegten Ausführungen der
Staatsanwältin, welche sich anhand der sich in den Akten befindlichen Bankeditionen
nachvollziehen lassen, liegen - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer - klare
Hinweise vor, dass die sich auf dem Lohnsparkonto befindlichen Vermögenswerte
respektive Vermögenssurrogat aus den Delikten stammen könnten, die den
Beschwerdeführern vorgeworfen werden (insbesondere Konkursdelikte gemäss Art. 163 ff.
StGB ) ". Auch diesbezüglich seien die gesetzlichen Voraussetzungen einer
Einziehungsbeschlagnahme erfüllt. Beim Kontenguthaben könne aber "offen bleiben, ob
die betroffenen Vermögenswerte letztlich (wenn überhaupt) eingezogen oder aber allfällig
Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands" ausgehändigt werden
könnten (angefochtener Entscheid, E. 3d/bb-cc, S. 8).

E. 3
Materiellrechtlich wird in der Beschwerdeschrift Folgendes vorgebracht: Was das
beschlagnahmte Grundstück und das Lohnsparkonto betrifft, erscheine die von den
kantonalen Instanzen (aufgrund der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 4. Februar
2015) konstruierte angebliche Deliktskonnexität "abenteuerlich und grotesk zugleich". Wie
die Staatsanwaltschaft durch einen einfachen Augenschein ohne Weiteres hätte feststellen
können, befinde sich auf dem Grundstück kein bewohntes Gebäude, sondern lediglich ein
dort abgestelltes Mobilhome. Das Grundstück sei zu 100% fremdfinanziert und nicht aus
Eigenmitteln erworben worden. Auch die Ausführungen der Staatsanwaltschaft zur
angeblichen Amortisation einer Hypothek beruhten auf willkürlichen Spekulationen, denen
die Vorinstanz ungeprüft gefolgt sei. Schon seit 2009 sei die Tochter der Beschwerdeführer
Hypothekarschuldnerin. Über das gesperrte Konto, das als Verwaltungskonto verwendet
worden sei, würden seit damals die "Belastungen und Amortisationen sowie Einnahmen"
von Liegenschaften abgewickelt. Eine Konnexität zu irgendeiner kriminellen Handlung
werde nicht im Ansatz belegt. Der angefochtene Entscheid verletze neben dem
Willkürverbot ( Art. 9 BV ) insbesondere die Eigentumsgarantie ( Art. 26 BV ). In
verfahrensrechtlicher Hinsicht rügen die Beschwerdeführer eine Verletzung ihres
Anspruches auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK ). Die



Vorinstanz stütze ihren Entscheid auf eine Stellungnahme (Beschwerdeantwort) der
Staatsanwaltschaft vom 4. Februar 2015. Darin habe die Staatsanwaltschaft neue und
unbelegte Behauptungen aufgestellt. Umso mehr hätten sie davon ausgehen dürfen, dass sie
vom Kantonsgericht von Amtes wegen zur Replik eingeladen würden. Schon in ihrer
Beschwerdeschrift an die Vorinstanz vom 26. Januar 2015 hätten sie beantragt, im Rahmen
des Schriftenwechsels zu allfälligen Einwendungen der Staatsanwaltschaft Stellung nehmen
zu dürfen. Zudem hätten sie sich am 2. März 2015 nochmals bei der Vorinstanz gemeldet
und dabei ausdrücklich auf ihrem Replikrecht bestanden. Diese habe weder den sich
aufdrängenden zweiten Schriftenwechsel angeordnet, noch die zu erwartende Replik
abgewartet. Statt dessen habe das Kantonsgericht am 2. März 2015 den angefochtenen
Entscheid gefällt. Das prozessuale Vorgehen der Vorinstanz im kantonalen
Beschwerdeverfahren erscheine umso unverständlicher, als diese selber zum Schluss
gelangt sei, dass schon die Staatsanwaltschaft bei ihren Beschlagnahmeverfügungen das
rechtliche Gehör (Begründungspflicht) verletzt habe.

E. 4.1
Der angefochtene Entscheid tangiert die Eigentumsgarantie ( Art. 26 BV ).
Einschränkungen dieses verfassungsmässigen Individualrechtes müssen gesetzes- und
verhältnismässig sein ( Art. 36 Abs. 1 und 3 BV ). Strafprozessuale Zwangsmassnahmen
dürfen nur ergriffen werden, wenn die angestrebten Ziele nicht durch mildere Massnahmen
erreicht werden können ( Art. 197 Abs. 1 lit. c StPO ) und wenn die Bedeutung der Straftat
die Massnahmen rechtfertigt ( Art. 197 Abs. 1 lit. d StPO ). Ausserdem muss ein
hinreichender Tatverdacht vorliegen ( Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO ). In die Grundrechte
eingreifende Zwangsmassnahmen sind von den anordnenden Instanzen ausreichend zu
begründen (vgl. Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK ; Art. 80 Abs. 2 i.V.m. Art. 3
Abs. 2 lit. c und Art. 107 Abs. 1 StPO ). Im StPO-Beschwerdeverfahren ist den Parteien
ausreichend Gelegenheit zu geben, sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern. Wenn
nötig, ordnet die kantonale Beschwerdeinstanz einen zweiten Schriftenwechsel an (Art. 107
Abs. 1 lit. d und Art. 390 Abs. 3 i.V.m. Art. 379 StPO ).

E. 4.2
Gemäss Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO können Gegenstände und Vermögenswerte einer
beschuldigten Person (oder einer Drittperson) beschlagnahmt werden, wenn die
Gegenstände und Vermögenswerte voraussichtlich einzuziehen sind
(Einziehungsbeschlagnahmung). Die StPO regelt als weitere strafprozessuale
Beschlagnahmearten die Beweismittelbeschlagnahmung ( Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO ), die
Deckungsbeschlagnahmung (Art. 263 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 268 StPO ) sowie die
Beschlagnahmung in Hinblick auf eine Rückgabe an den Geschädigten ( Art. 263 Abs. 1 lit.
c StPO ).

E. 4.3
Im Falle einer strafprozessualen Einziehungsbeschlagnahmung ( Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO
) ist zu prüfen, ob eine strafrechtliche Einziehung der fraglichen Vermögenswerte in Frage
kommt ( BGE 140 IV 57 E. 4.1.1 S. 61 f.; 137 IV 145 E. 6.4 S. 151 f.; je mit Hinweisen).
Gegenstand und Umfang zulässiger Ausgleichseinziehungen von Vermögen richten sich
nach den Bestimmungen von Art. 70 ff. StGB . Gemäss Art. 70 Abs. 1 StGB verfügt das
Gericht (unter Vorbehalt von Art. 352 Abs. 2 und Art. 376-378 StPO ) die Einziehung von
Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren,



eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands ausgehändigt werden (vgl. Art. 263 Abs. 1
lit. c StPO ).

E. 4.4
Schliesslich regelt Art. 71 Abs. 3 StGB noch eine weitere strafprozessuale
Beschlagnahmeart. Unter dem Randtitel "Ersatzforderungen" bestimmt Art. 71 Abs. 1 StGB
, was folgt: Sind die der Einziehung nach Art. 70 Abs. 1 StGB unterliegenden
Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung
des Staats in gleicher Höhe (gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach
Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist). Gemäss Art. 71 Abs. 3 Satz 1 StGB kann die
Untersuchungsbehörde im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung
Vermögenswerte des Beschuldigten mit Beschlag belegen
(Ersatzforderungsbeschlagnahmung). Die Beschlagnahmung begründet bei der
Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staats ( Art.
71 Abs. 3 Satz 2 StGB ).

E. 4.4.1
Die Untersuchungsbehörde könnte somit (gestützt auf Art. 71 Abs. 3 StGB ) zur
Durchsetzung einer allfälligen Ersatzforderung des Staats z.B. eine Konto- oder
Grundbuchsperre verfügen und so Vermögenswerte der beschuldigten Person mit Beschlag
belegen. Die beschlagnahmten Vermögenswerte brauchen keinen Zusammenhang zur
untersuchten Straftat aufzuweisen. Damit unterscheidet sich dieser strafprozessuale Arrest
gemäss Art. 71 Abs. 3 StGB von der Einziehungsbeschlagnahmung (nach Art. 263 Abs. 1
lit. d StPO ) und der Beschlagnahmung im Hinblick auf eine Rückgabe an den
Geschädigten ("Restitutionsbeschlagnahmung", Art. 263 Abs. 1 lit. c StPO i.V.m. Art. 70
Abs. 1 bzw. Art. 73 Abs. 1 lit. b StGB ), bei welchen eine Konnexität zwischen der Tat und
den mit Beschlag belegten Vermögenswerten bestehen muss ( BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S.
62 f.; vgl. BGE 133 IV 215 E. 2.2.1 S. 220; 129 II 453 E. 4.1 S. 461). Anders als eine
Einziehungsbeschlagnahme stellt eine Ersatzforderungsbeschlagnahmung auch nicht die
Vorstufe zu einer Einziehung dar. Vielmehr hat der Gesetzgeber für staatliche
Ersatzforderungen den Weg der ordentlichen Zwangsvollstreckung vorgeschrieben und
darüber hinaus deutlich gemacht, dass dabei kein Vorzugsrecht des Staats begründet wird (
Art. 71 Abs. 3 Satz 2 StGB ), es sich mithin um eine Forderung Dritter Klasse nach Art. 219
Abs. 4 SchKG handelt (vgl. BGE 126 I 97 E. 3d/dd S. 110; Urteile 1B_300/2013 vom 14.
April 2014 E. 5.3.1; 1B_163/2013 vom 4. November 2013 E. 4.1.5; 1B_711/2012 vom 14.
März 2013 E. 4.1.2).

E. 4.4.2
Eine Ersatzforderungsbeschlagnahmung ist auch zulässig, wenn sich die Privatklägerschaft
am Strafverfahren beteiligt. Sie ermöglicht die vorläufige Sicherung auch desjenigen Teils
einer allfälligen Ersatzforderung, der voraussichtlich (gestützt auf Art. 73 Abs. 1 lit. c und
Abs. 2 StGB ) der Privatklägerschaft zuzuweisen ist ( BGE 140 IV 57 E. 4.2 S. 64-66 mit
Hinweisen).

E. 5.1
Dass eine "Rückgabe" der von der Grundbuchsperre betroffenen Liegenschaft an
Geschädigte in Aussicht stehen könnte, wird im angefochtenen Entscheid mit Recht
verneint. Die gesetzlichen Voraussetzungen einer Restitutionsbeschlagnahmung ( Art. 263



Abs. 1 lit. c StPO ) sind offensichtlich nicht erfüllt. Die Vorinstanz vertritt hingehen die
Ansicht, die Liegenschaft und das Kontenguthaben unterlägen voraussichtlich einer
richterlichen Ausgleichseinziehung, weshalb Einziehungsbeschlagnahmen ( Art. 263 Abs. 1
lit. d StPO ) zulässig seien. Beim Kontoguthaben könne "offen bleiben, ob die betroffenen
Vermögenswerte letztlich (wenn überhaupt) eingezogen oder aber allfällig Verletzten zur
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands" ausgehändigt werden könnten.

E. 5.2
Inwiefern es sich bei der beschlagnahmten Liegenschaft um Deliktserlös aus den
untersuchten Konkursdelikten (oder um ein Surrogat daraus) handeln könnte, wird im
angefochtenen Entscheid nicht dargelegt. Insbesondere erläutert die Vorinstanz nicht,
inwiefern durch Konkursdelikte, etwa durch Gläubigerbevorzugung, deliktischer Gewinn in
die beschlagnahmte Liegenschaft eingeflossen sein könnte. Auch der Vorwurf, die
Beschwerdeführer hätten Arbeitnehmerbeiträge an die Sozialversicherungen in der Höhe
von Fr. 4'835.05 unterschlagen, lässt nicht erkennen, inwiefern sich darauf eine richterliche
Ausgleichseinziehung der beschlagnahmten Liegenschaft stützen liesse. Die
Staatsanwaltschaft räumt (in ihrer Vernehmlassung vom 23. April 2015) im Übrigen ein,
dass sich auf dem beschlagnahmten Grundstück lediglich ein zur Entsorgung bestimmtes
Mobilhome befinde. Die Beschwerdeführer hätten sich (nach dem 1. Januar 2015) nach
Fiesch/VS abgemeldet. Sie, die Staatsanwaltschaft, habe "fälschlich auf das Vorhandensein
eines bewohnbaren Heims" auf dem gesperrten Grundstück geschlossen. Unklar erscheint
aufgrund der Erwägungen des angefochtenen Entscheides auch, in wessen Eigentum die
Liegenschaft steht bzw. ob die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme von
Drittvermögen gegeben wären.

E. 5.3
Was das beschlagnahmte Bankguthaben betrifft, legt das Kantonsgericht ebenfalls nicht
dar, inwiefern auf das gesperrte Lohnsparkonto Deliktserlös aus den untersuchten
Konkursdelikten oder Surrogate daraus geflossen sein könnten. Insbesondere wird von der
Vorinstanz nicht nachvollziehbar begründet, weshalb sich dies ohne Weiteres aus der (von
ihr ausführlich zitierten) Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 4. Februar 2015
ergebe, welche sich dort "summarisch" zur Frage der Deliktskonnexität geäussert habe.
Noch viel weniger wird aus dem angefochtenen Entscheid ersichtlich, inwiefern eine
"Aushändigung" des Guthabens "an allfällig Verletzte zur Wiederherstellung des
rechtmässigen Zustands" in Frage kommen könnte.

E. 5.4
Hinzu kommt schliesslich, dass die Vorinstanz zur Begründung des angefochtenen
Entscheides zwar auf die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft vom 4. Februar 2015
ausdrücklich und massgeblich verweist (vgl. oben, E. 2.2), jedoch weder einen zweiten
Schriftenwechsel angeordnet ( Art. 390 Abs. 3 StPO ) noch die - nach den vorliegenden
Umständen zu erwartende und ausdrücklich in Aussicht gestellte - Replik der
Beschwerdeführer abgewartet hat. Statt dessen fällte das Kantonsgericht am 2. März 2015
ohne Weiteres den angefochtenen Entscheid. Dieses prozessuale Vorgehen hält vor dem
Anspruch auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV ; Art. 107 Abs. 1 lit. d und Art. 390
Abs. 3 StPO ) nicht stand.

E. 5.5



Der angefochtene Entscheid erweist sich als bundesrechtswidrig. Eine "Heilung" der von
der Vorinstanz festgestellten Begründungsmängel erfolgte im kantonalen
Beschwerdeverfahren nicht. Ausserdem wurde im kantonalen Beschwerdeverfahren das
rechtliche Gehör der Beschwerdeführer (Replikrecht) erneut verletzt. Der angefochtene
Entscheid ist aufzuheben und an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.

E. 6
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben, und die
Sache ist an das Kantonsgericht zur Neubeurteilung zurückzuweisen. Gemäss dem Ausgang
des Verfahrens sind die Gerichtskosten den mit ihren Rechtsbegehren unterliegenden
privaten Beschwerdegegnern aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Diese haben den
anwaltlich vertretenen Beschwerdeführern ausserdem eine angemessene
Parteientschädigung zu entrichten ( Art. 68 BGG ). Der in der Kostennote verrechnete
Stundenaufwand des Parteivertreters erscheint nicht vollständig ausgewiesen. Es
rechtfertigt sich im vorliegenden Fall (gestützt auf das Reglement über die
Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche Vertretung im Verfahren vor
dem Bundesgericht vom 31. März 2006, SR 173.110.210.3) die Zusprechung einer
Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- (pauschal, inkl. MWST).
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